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DIE BISCHÖFLICHE STADT

Der Martinszinsbezirk

Es liegt nicht im Rahmen unserer auf die allgemeinen Züge der Baugeschichte beschränkten

Darstellung, die Entwicklung der städtischen Organisation auch im Aufbau der

Rechtsordnung zu verfolgen. Heusler und 'Wackernagel bieten als berufene Kenner über diese

sehr interessanten und für die Eigenart der mittelalterlichen kulturellen Verhältnisse

bedeutsamen Bestimmungen ausreichend Auskunft. Für unsere Zwecke genügt die Erwähnung

des Martinszinsbezirkes. Wann und unter welcher Begründung die Erhebung dieser

• von jeder städtischen Hofstatt (Liegenschaft) an den Bischof als Stadtherrn zu entrichtende

Abgabe eingeführt worden ist, kann mit Gewißheit nicht erklärt werden. Sicherlich ist er

das älteste Zeugnis für die frühmittelalterliche Quartierorganisation. Wichtig ist im

vorliegenden Zusammenhange, daß die örtliche Begrenzung dieses Zinsbezirkes bis 1524

unverändert beibehalten blieb und somit Aufschlüsse über Größe und Gliederung der

frühmittelalterlichen Stadt enthält. Denn bei der Einführung der Abgabe mußte selbstverständlich

auf die vorhandene Stadtanlage und auf die Art der Bebauung abgestellt werden.

Jährlich auf Martini waren für die ganze vierzig Fuß «weite» (ob Breite oder Tiefe

ist nicht bekannt) Hofstatt vier Pfennige zu bezahlen, für die halbe zwei. Im Unterschied

zur modernen Freiheit in der Festsetzung von Parzellengrößen (das Basler Straßengesetz

von 1937 schließt einzig im Falle der Zonenexpropriation die Bildung von neuen Parzellen

aus, die weniger als 140 m2 oder eine Fassadenlänge von weniger als 6 m erhalten würden)

war damals die - im Altstadtgebiet noch heute deutlich erkennbare - Beschränkung auf

bestimmte Einheitsmaße üblich. Die Basler Hofstatt von vierzig Fuß «weite» war kleiner

als die in der Handveste von 1x57 den Siedlern in der gegründeten Stadt Freiburg im

Uechtland zugewiesenen, denn jene umfaßten, wie später in Bern (1218), ein Areal von
60 auf 100 Fuß, auch kleiner als in der ebenfalls gegründeten Stadt Freiburg im Breisgau

(50 auf 100 Fuß). Die kleinteiligere, durch älteren Brauch und den beschränkten Raum in
der Talstadt gebotene Parzellierung bleibt auch typisch für die später auf städtischer
Allmend erbaute Steinenvorstadt ; dort enthielten die Hofstätte nur « drißig füße an der breiti

und fünfzig füße an der lengi» (1314).
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Abgabepflichtig waten - abgesehen von der Befreiung der Domherren, übrigen Priester

und der Amtleute, soweit sie selbst die Liegenschaften bewohnten - einzig jene Teile der

Stadt, die bereits aus anderen Gründen als die ältesten zu gelten haben. Ausgenommen

blieben, weil erst später entstanden, die Häuserblöcke zwischen Spalenberg, Hutgasse,

Gerbergasse, Heuberg und zwischen der oberen Freienstraße und dem Birsig. Auch das

Gebiet oberhalb der Petersgasse gegen den Graben "scheint nicht zum Martinszinsbezirk

gehört zu haben, denn hier wurde wie von den Liegenschaften in der St. Johannsvorstadt
der «Eptinger Hofzins» erhoben. Der Mittelpunkt der frühmittelalterlichen Talstadt lag
also deutlich im Quartier um den Fischmarkt, wo bezeichnenderweise keinerlei Spuren

einer ursprünglichen bischöflichen Grundherrschaft vorzufinden sind. Am Rande standen

die Kapellen von St. Andreas (auf dem heutigen Andreasplatz, noch in späterer Zeit mit

eigenem Kirchhofund Glockenturm, darum wohl ursprünglich mit pfarrkirchlichen
Funktionen ausgestattet) und die des Patrons der Seeleute und Schiffer, des irischen Heiligen
Brandan (auf dem ehemaligen Blumenplatz, bei der heutigen Einmündung der Spiegelgasse

in den Blumenrain); ihre Benennung und die Überlieferung weisen auf ein hohes

Alter.

Die Stadtmauer des Bischofs Burchard

In einem zwischen nox und 1103 im Cluniacenserpriorat St. Alban verfaßten Bericht
über die 1083 erfolgte Gründung und den Besitzstand des Klosters wird unter den
Verdiensten des Stifters, des Bischofs Burchard von Hasenburg, die Errichtung des «Mauer-

gefüges » um die Stadt Basel erwähnt, zum Schutz gegen nächtliche Überfälle, wobei freilich

der Chronist seinen Zweifel an der Widerstandsfälligkeit nicht verhehlte. Die
Stadtmauer ist demnach um 1080 entstanden, in einer für Basel politisch besonders ereignisreichen

Zeit und übrigens ungefähr gleichzeitig wie in Tournai (zwischen 1054 und 1090),

Brügge (vor 1089), Gent, Douai, Ypern (je vor Ende des 11. Jahrhunderts). Mit diesen

Beispielen, sowie mit Köln, Namur, Verdun und Lüttich, deren Ummauerung schon im

späten 10. Jahrhundert ausgeführt worden war, gehört somit Basel zur ältesten Gruppe
befestigter mittelalterlicher Städte im Norden. Erst im Verlaufe des 12. Jahrhunderts
wurden zum Beispiel Trier, Utrecht, Metz, Brüssel, Löwen, Antwerpen, Amiens, Rouen,

Troyes und Dijon befestigt.
Der Verlauf der Burchard'schen Stadtmauer ist vielleicht durch das unter dem ehemaligen

Hause Fischmarkt Nr. 12 festgestellte alte Mauerwerk wenigstens an einer Stelle gesichert.
Unter diesem alten, nicht zum abgebrochenen Hause gehörenden Mauerwerk kamen
vereinzelte Balken der Fachwerkbauten aus der sogenannten «oberen Lederschicht» des

frühmittelalterlichen Handwerkerquartiers am Petersberg zum Vorschein (Ganßer). Da
die «obere Lederschicht » bis in das 11. Jahrhundert reicht, scheint das Gebiet nicht lange
unbenützt geblieben zu sein.
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